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Ordnung des Centers  
for Migration, Education and Cultural 
Studies (CMC) der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg 
 
 

vom 21.03.2013 
 
 
Der Senat der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg hat am 06.03.2013 gemäß § 41 Abs. 1 
S. 1 NHG die nachfolgende Ordnung beschlossen. 
 
 

§ 1  
Name und Zielsetzungen 

 
(1) Das Center for Migration, Education and Cultu-
ral Studies (CMC) ist ein fakultätsübergreifendes 
wissenschaftliches Zentrum der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg.  
 
(2) Das CMC verfolgt das Ziel Grundlagenfor-
schung, angewandte Forschung als auch Entwick-
lungs- und Praxisprojekte zu Migration, Macht und 
Diversität zu initiieren und zu bündeln sowie eigene 
Forschungs- und Praxisprojekte durchzuführen. Es 
arbeitet eng mit anderen Einrichtungen im Bereich 
der Migrations- und Kulturwissenschaft zusammen. 
 
(3) Mit besonderem Fokus auf formelle und infor-
melle Bildungsphänomene untersucht das CMC 
Unterscheidungspraxen und Subjektpositionen in 
der Migrationsgesellschaft. 
 
(4) Über praxisorientierte Projektarbeit wird das 
CMC Bedingungen individueller migrationsgesell-
schaftlicher Handlungsfähigkeit untersuchen und 
Möglichkeiten des Abbaus struktureller und institu-
tioneller Diskriminierung in der Migrationsgesell-
schaft erkunden.  
 
(5) In Studium und Lehre wird das CMC in Koope-
ration und Absprache mit den beteiligten Fakultäten 
auch im lehramtsbezogenen Professionalisierungs-
bereich angesiedelte Studienangebote zu „Bildung 
und Migration“ geleitet von der Idee reflexiver Pro-
fessionalisierung koordinieren, erweitern, verbes-
sern und evaluieren.  
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Die Aufgaben des CMC ergeben sich aus dem 
Errichtungsbeschluss des Präsidiums nebst etwai-
gen Änderungsbeschlüssen sowie etwaigen Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen mit dem Präsidium. 
 
(2) Für das CMC gilt die Allgemeine Geschäftsord-
nung der Universität. 
 

§ 3 
Struktur 

 
(1) Organe des CMC sind 
 

a) die Zentrumsversammlung 
 
b) der Zentrumsrat 
 
c) eine Direktorin oder ein Direktor (und ihre 

Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter) 
 
d) ein wissenschaftlicher Beirat 

 
(2) Zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben kann 
das CMC eine Geschäftsstelle unterhalten. 
 
 

§ 4  
Mitglieder und Angehörige des CMC 

 
(1) Mitglieder des CMC in Zweitmitgliedschaft sind 
 

a) die im Anhang aufgeführten Gründungsmit-
glieder des CMC 

 
b) die auf Antrag und Beschluss des Zent-

rumsrates aufgenommenen Mitglieder der 
Hochschullehrer- und Mitarbeitergruppe der 
Universität Oldenburg, die sich an der Erfül-
lung der Aufgaben nach § 2 beteiligen; bei 
Mitgliedern der Mitarbeitergruppe ist eine 
Einverständniserklärung der Dekanin oder 
des Dekans als Vorgesetzten vorzulegen. 

 
c) die auf Antrag und Beschluss des Zent-

rumsrates aufgenommenen Studierenden 
und nicht hauptberuflich i. S. v. § 16 Abs. 1 
Satz 2 NHG an der Universität tätigen Dok-
torandinnen und Doktoranden, deren 
Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Tä-
tigkeit im Aufgabenbereich des Zentrums 
liegen und die eine aussagekräftige Be-
schreibung ihres Dissertationsvorhabens 
vorlegen. 

 
(2) Die Mitgliedschaft berührt nicht die haushalts-
mäßige Zuordnung des Personals und die Aus-
übung der personalrechtlichen Befugnisse. 
 
(3) Durch Mehrheits-Beschluss des Zentrumsrats 
können als  Angehörige des CMC aufgenommen 
werden, 
 

a) wer im CMC tätig ist, mitwirkt oder es an-
derweitig unterstützt, ohne Mitglied nach § 4 
Abs. 1 zu sein. 

 
b) die in § 19 Absatz 2 Satz 1 der Grundord-

nung genannten Personen. 
 
(4) Mitgliedschaft und Angehörigkeit ist an die 
Dauer der Mitgliedschaft oder Angehörigkeit in der 
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Universität sowie der Mitarbeit oder Mitwirkung an 
den Aufgaben des CMC gebunden. 
 
 

§ 5  
Zentrumsrat 

 
(1) Die Leitung des CMC obliegt einem Zentrums-
rat, der aus  drei Mitgliedern der Hochschullehrer-
gruppe, mindestens  einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der Mitarbeitergruppe i.S. d. NHG und 
einer Vertreterin oder einem Vertreter der Studie-
rendengruppe besteht. . Die Direktorin oder der 
Direktor und die zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
gehören dem Zentrumsrat mit beratender Stimme 
an; sie sind wie Mitglieder einzuladen. Angehörige 
des Zentrums können durch Beschluss des Zent-
rumsrats als Berater hinzugezogen werden.  
 
(2) Der Zentrumsrat wird von der Zentrumsver-
sammlung getrennt nach Statusgruppen gewählt. 
Die Mitglieder und ihre Vertretung werden mit Aus-
nahme des studentischen Mitglieds des Rats, deren 
Amtszeit ein Jahr beträgt, für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. 
 
(3) Alle Mitglieder des Zentrumsrats können sich 
bei Sitzungen des Zentrumsrats im Verhinderungs-
falls durch gewählte Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter vertreten lassen. 
 
(4) Der Zentrumsrat nimmt zur Erfüllung der Auf-
gaben des Zentrums nach § 2 Stellung. Er berät 
und kontrolliert die Arbeit der Direktorin oder des 
Direktors. Er hat ein umfassendes Informations-
recht zu allen das CMC betreffenden Fragen.  
 
(5) Die Sitzungen des Zentrumsrats werden unter 
Mitteilung der vorgeschlagenen Tagungsordnung 
zentrumsöffentlich bekannt gegeben; entsprechen-
des gilt für seine Beschlüsse und Empfehlungen. 
Die Sitzungen des Zentrumsrates sind zentrumsöf-
fentlich vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in 
der Grundordnung und der allgemeinen Geschäfts-
ordnung der Universität. 
 
 

§ 6  
Direktorin oder Direktor 

 
(1) Die  Mitglieder des Zentrumsrats wählen eine 
Direktorin oder einen Direktor sowie eine Stellver-
treterin oder einen Stellvertreter, welche Professo-
rinnen oder Professoren sein  müssen.  
 
(2) Die Direktorin oder der Direktor leitet das CMC 
und ist für die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung 
des CMC nach § 2 zuständig. Er oder sie führt die 
laufenden Geschäfte. Die Direktorin oder der Direk-
tor vertritt das CMC, ihr oder ihm obliegt die Koor-
dination mit den Fakultäten und anderen Einrich-
tungen. 
 
 

§ 7  
Zentrumsversammlung 

 
(1) Die Direktorin oder der Direktor beruft mindes-
tens einmal im Semester eine Zentrumsversamm-
lung ein und darüber hinaus, wenn dies von min-
destens der Hälfte der Mitglieder des CMC für er-
forderlich gehalten wird. Eine Zentrumsversamm-
lung ist auch dann einzuberufen, wenn Wahlen 
durchzuführen sind. 
 
(2) Die Zentrumsversammlung besteht aus allen 
Mitgliedern und Angehörigen des CMC gemäß § 4. 
Sie berät über alle grundsätzlichen das CMC betref-
fenden Angelegenheiten und kann zu allen Angele-
genheiten des CMC Empfehlungen beschließen. 
Die Zentrumsversammlung hat gegenüber dem 
Zentrumsrat ein umfassendes Informationsrecht in 
Bezug auf wichtige Entscheidungen des CMC, so-
fern dem keine Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
(3) In der Zentrumsversammlung sind alle Mitglie-
der des CMC stimmberechtigt; die Angehörigen des 
CMC wirken mit beratender Stimme mit. 
 
(4) Die Direktorin oder der Direktor führt den Vor-
sitz in der Zentrumsversammlung.  
 
 

§ 8  
Wissenschaftlicher Beirat 

 
(1) Zur ständigen wissenschaftlichen Begleitung 
und Beratung des CMC wird spätestens zwei Jahre 
nach der Gründung des CMC ein wissenschaftli-
cher Beirat eingerichtet. 
 
(2) Der Beirat hat bis zu fünf Mitglieder aus wis-
senschaftlichen Einrichtungen oder dem öffentli-
chen Sektor, die wissenschaftliche Expertise reprä-
sentieren und aufgrund ihrer Fachkompetenz und 
Arbeitsschwerpunkte in der Lage sind, die Entwick-
lung des CMC zu unterstützen. 
 
(3) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vor-
schlag des Zentrumsrates von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten bestellt und sind Angehörige des 
CMC. Die Amtszeit beträgt drei Jahre; Wiederwahl 
ist möglich. 
 
 

§ 9  
Haushalt, 

 
(1) Dem CMC können zur Erfüllung seiner Aufga-
ben Räume und Mittel der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg zur Verfügung gestellt werden. 
 
(2) Die Mitglieder und Angehörigen des CMC 
können Eigenmittel, Drittmittel oder Einnahmen für 
Dienstleistungen in das CMC einbringen. 
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§ 10  
Befristung des CMC 

 
(1) Das CMC ist gemäß Präsidiumsbeschluss 
befristet mit einer Laufzeit von fünf Jahren einge-
richtet worden. Über die Weiterführung entscheidet 
das Präsidium auf der Grundlage einer Evaluation 
bzw. evaluationsadäquater Informationen nach 
Stellungnahme des Senats. 
 
 

§ 11  
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt nach ihrer Beschlussfassung 
durch den Senat am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 
  
 

Anlagen 
 
Gründungmitglieder des CMC sind: 
 
Alkemeyer, Thomas; FK IV 
Akbas, Bedia, FK I 
Arens, Susanne, FK I 
Schulz-Kaempf, Winfried, FK I 
Bielefeld, Ulrike, FK I 
Bourmer, Monika, FK I 
Butler, Martin; FK III 
Ellwanger, Karen, FK III 
Gereke, Iris, C3L 
Kodalle, Rea, FK IV 
Krause, Ulrike, FK I 
Leiprecht, Rudolf, FK I 
Mecheril, Paul, FK I 
Potts, Lydia, FK III 
Steinbach, Anja, FK I 
Tißberger, Martina, FK I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


